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IMPRESSUM
beitetes Feld. In der Kriminologie
gibt es, in Analogie zur Jugend,
noch keine Teildisziplin einer Al-
terskriminalität; kriminologisch
unterschieden wird nach Alterskri-
minalität einerseits, nach Krimina-
lität des Alterns oder Spätkrimina-
lität im Sinne später Erstkrimina-
lität andererseits.

Das Buch beruht auf dem 22.
Interdisziplinären Symposium von
Kriminologen, Psychiatern und
Psychologen, das 1991 von der Ju-
stus-Liebig-Universität Gießen
zum Thema „Kriminalität und
Kriminalitätskontrolle bei alten
Menschen“ veranstaltet wurde. 

Es gliedert sich in zwei Teile.
Zunächst geben die Herausgeber
unter Berücksichtigung der deut-
schen und internationalen Situati-
on und Literatur eine ausführliche
Einführung in die gesamte Proble-
matik. Sie verweisen unter ande-
rem darauf, daß die ebenso alte
wie aktuelle Strafzweckdiskussion
durch die Problematik betagter

Gefangener neue Impulse, ja eine
neue Dimension erhalten dürfte,
da für die betroffenen Personen
die Zeitdimension eine entschei-
dende Rolle spielt. Die Autoren
beleuchten in diesem Zusammen-
hang auch die Vor- und Nachteile
eines spezifischen Alten-Strafvoll-
zugs. Zu den Vorteilen gehören
demnach der geringere Siche-

rungsaufwand, die kleinere, über-
schaubare, freundlichere Anstalt,
die Möglichkeit, altengerechte
freizeitpädagogische Beschäfti-
gungen zu schaffen und den Alten
die Angst vor aggressiven jungen
Gefangenen zu nehmen. Nachteile
werden ganz allgemein darin gese-
hen, daß in solchen Anstalten eine
gesellschaftliche Tendenz fortge-
führt wird, Alter und Tod auszu-
grenzen, der Normalität, dem All-
tag, der Mischung von Jung und
Alt zu entziehen. Nach Ansicht
von Kreuzer und Hürlimann sollte
man jedoch alte Menschen nach
Möglichkeit gar nicht inhaftieren,
sondern für sie stärker die breite
Palette möglicher außerstationärer
Maßnahmen bis hin zum einfa-
chen Hausarrest nutzen. „Wo 
jedoch Inhaftierung unvermeidbar
ist, sollte sie möglichst  früh durch
vorzeitige Restaussetzung oder
Begnadigung beendet werden.
Schuldschwere-Gesichtspunkte
sollten proportional zum Altwerden
und Altern zurücktreten.“ (S. 68)

Der zweite Teil vertieft und be-
leuchtet einzelne Fragestellungen
und vereint erste inländische For-
schungsergebnisse. Hierzu zählen:
Kriminalitätsfurcht im Alter, Se-
xualdelinquenz im Alter, alte
Menschen im hessischen Maßre-
gelvollzug gemäß § 63 StGB –
eine empirische Analyse, Psycho-
diagnostik im Rahmen forensisch-
psychiatrisch-psychologischer Be-
gutachtungen von alten Menschen
– Probleme und Ergebnisse, zur
psychosozialen Struktur von be-
gutachteten Altersdelinquenz in
der ehemaligen DDR und Diagno-
sen und Prädilektionsdelikte der
Alterstäter in der psychiatrischen
Begutachterstatistik.

Die Lektüre macht deutlich, daß
weniger spezifisch kriminalpoliti-
sche Konzepte als vielmehr ein
humaner, altengerechter Umgang
auch im Strafrecht, Strafverfahren
und Strafvollzug notwendig sind.

Hubert Kolling

Arthur Kreuzer/
Michael Hürlimann (Hrsg.)
Alte Menschen als Täter und
Opfer
Alterskriminologie und humane
Kriminalpolitik gegenüber alten
Menschen
Lambertus Verlag 1992
182 Seiten, DM 28,–
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TITEL:

STRAFE FÜR DIE JUGEND
WAS BRINGT DIE NEUE
UGENDSTRAFRECHT-

REFORM?
Beiträge von:Frieder Dünkel,
Bernd-Rüdeger Sonnen,
Anton von Kalmthout und
Bernd Maelicke
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DAS SCHLECHTE
GEWISSEN DES STAAT-
LICHEN STRAFENS
Von Heinz Steinert.

NK 3/92 erscheint 
m August 1992

https://doi.org/10.5771/0934-9200-1992-2-50 - Generiert durch IP 216.73.216.36, am 18.01.2026, 05:23:27. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771/0934-9200-1992-2-50

